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(1) Die Staatsanwaltschaft wird vom Generalstaats
anwalt geleitet.

(2) Dem Generalstaatsanwalt unterstehen die Staats
anwälte der Bezirke und Kreise sowie die Militärstaats
anwälte.

(3) Die Staatsanwälte werden vom Generalstaats
anwalt berufen und abberufen, sie sind ihm verantwortlich 
und an seine Weisungen gebunden.

(4) Der Generalstaatsanwalt ist der Volkskammer und 
zwischen ihren Tagungen dem Staatsrat verantwortlich.
Dieser Artikel bestimmt die Leitung der Staatsanwaltschaft durch 
den Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, 
die Ernennung und Abberufung der Staatsanwälte und die staats
rechtliche Stellung des Generalstaatsanwalts. Diese Grundsatz
bestimmungen der Verfassung werden durch die in der Praxis be
währten Festlegungen des Staatsanwaltschaftsgesetzes präzisiert, in 
dem unter anderem die Stellung der Staatsanwaltschaft, ihre Auf
gaben, das Leitungssystem und die Grundsätze für die Auswahl und 
den Einsatz der Staatsanwälte im einzelnen geregelt sind.

1. Entsprechend ihren Aufgaben zur Gewährleistung der sozia
listischen Gesetzlichkeit, der einheitlichen und richtigen Gesetzes
anwendung im gesamten Staatsgebiet und des Schutzes der Bürger 
vor Rechtsverletzungen ist die Staatsanwaltschaft, wie die Absätze 1,2 
und 3 dieses Artikels bestimmen, ein zentralgeleitetes Organ der 
einheitlichen sozialistischen Staatsmacht. An der Spitze der Staats
anwaltschaft steht der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokra
tischen Republik. Dem Generalstaatsanwalt, der gemäß Artikel 50 
vom obersten staatlichen Machtorgan, der Volkskammer, gewählt 
wird, ihr und zwischen ihren Tagungen dem Staatsrat verantwort
lich und rechenschaftspflichtig ist, unterstehen alle Staatsanwälte 
der Bezirke und Kreise sowie die Militär Staatsanwälte. Jeder Staats
anwalt ist dem ihm übergeordneten Staatsanwalt verantwortlich. 
Alle Staatsanwälte in der Deutschen Demokratischen Republik 
werden vom Generälstaatsanwalt berufen und abberufen. Sie sind 
ihm unterstellt, ihm verantwortlich und an seine Weisungen ge
bunden.

30* 4 6 7


